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Gemeinde Raidwangen

Landkreis Esslingen

Begründung zum Bebauungsplan "Eger-bäcker"

Ein Teil des Gewanns "Egertäcker" ist im Fläehennutzungsplan als bebaubare

Fläche und Fläche für öffentliche Zwecke (Sportgelände) ausgewiesen.
E^'7h^nde^/sic^rum/odie^parzellen Nürtingerstraße 1 und Flst. 552 - 562/563+55

l ^'U-T/ 11 U\J\J/ C- - OIJ^?i

Lich der Nürtingerstraße. Die zur Bebauung mögliche und geeignete Fläche
beträgt rd 0, 9 ha, die Ees-fcfläche für das vorgesehene Sportgelände rd. ^y^fcha,
Der Gemeinderat hat deshalb beschlossen, für den bebaubaren Teil einen Be-

bauungsplan "Egertäcker" aufzustellen. Eine Baulandumlegung ist notwendig,
sie soll auf freiwilliger Basis geschehen. Es werden sich rund 1$ Baugrund-
stücke indGrößen zwischen 4 - 5, 5 ar ergeben. Zur Erschließung sind zwei
Straßen und zwei kleiner S-bichs-braßen notwendig. Versorgung und Entsorgung
ist gesichert. Die Ortswasserleitung ist bereits bis zum Ortsende verlegt.
Die Entwässerung ist ebenfalls gewährleistet. Die öffentliche Kanaldole liegt
bereits bis zur westlichen Grenze des künftigen Neubaugebietes. Die Abwässer
werden zur Kläranlage Großbettlingen geleitet. Für ein Rückhaltebecken beim
Kegenauslass im Tal ist bereits der Planungsauftrag erteilt.
Die Erschließungskosten betragen voraussichtlich für

Straßenbau 100000. - DM

Kanalisation ?6000. ~ DM

Wasserleitung 50000. - DM

Die Kosten werden aus Anliegerbeiträgen und Erschließungsbeiträgen aufge-
bracht.

Ein Bedarf an Baugrundstücken ist auf Grund der N^schf ragen vorhanden. Die
notwendigen öffentlichen Einrichtungen sind für ein weiteres Anwachsen der
Einwohnerzahl in der Gemeinde vorhanden.

Die an der Einmündung der "Egertstraße" in die Kreisstraße 1230 (Nürtinger-
Straße) festgelegten Sichtwinkel sind wegen der Sicherheit des Verkehrs
in ihrer Größe notwendig.


